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1 Ab' 3 os. ? und esbaug-c. ’'.t; ' IbsuOv i.d.F . vom 18. 8.
S. 2256» her. S. 5617), zuletzt geandc-t durch Gesetz vom 6. 7.
So 949) i.V.n. 5 72 Abs. 1 Nr. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung 

vom 22. 6. 1982 (Nds. GVB1. S. 22g) t hat der Rat der Samtgemeinde Ilmenau 
<»n Flächennutzungsplan (2. Änderung/Ergwnusvgj 8 bestehend aus der Flanzeichnunj

Ke ihecl: „

{öaj/i t g zc, e l c d ed i r ek c o r)

Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung r"
die Aufstellung des Flächennutzungsplanec (2- Ände;rung/'Zr?-ge'nc--tS-$j beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluß ist gemäß § 2 Als ? I'hcuG an 
ortsüblich bekanntgenacht.

Melbeck, den . ■ / /■ //

4-Samt g eme-icd ab-ö r gerne I s tci (Saratgemei nc'edirektor)

' v> z' 'ä 11-ign. g svennerke
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Erlaubnisvermerk: Vervielfältigungserlaubnis für '

erteilt durch das NLVA-Abt. LY .
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A2.• . ■ .
Der Entwurf des Flachennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von der Samtgeineindeverwaltung.

Melbeck» den .« . ■ •

■ (Samtgemeindedirektor)

Der Rat der Samtgemeinde Ilmenau bat in seiner Sitzung am ■

berichtes zugestinmt und seine öffentliche Auslegung gemäß j 2 a Abs. 6 BBauG 
beschlossen. ' . '
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am . -■ ■■■.,. ■■■■.. '
ortsüblich bekanntgemacht. . _
Der Entvurf des Flächennutzungsplanes (2. Xnderung/Brgäa-ettag) und des Erläuterungsberichtes 
haben vom 3 b is gen. S 2 a Abs. 6 BBauG öffentlich ausgelegen. ' -

Melbeck, den Mai 1984
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'„er Samtgeneinde Ilmenau hat nach FrÜLUic, der B^demken und Anregungen
/2a Abs. 6 BBauG den Flächennutzuagcplan (2. Äadei 

ucerungsberichC in seiner Sitzung am
nebst

besc ao.

Helbeck» den

GasUgeEsiadedirckvor)

Der Flächennutzungsplan (2» Xnderijug/fcgäicuur gl is»- mit Verfügung «. ü" . “ /1 
voa heutigen Tage unter Au/lagen/-□i.&-Ha-kgaber- gem'ß f 6 BBauG gsa-.bmtgt £■*■**•
g«&aiste#a- Teile■ sind..auf.Anbrc-g ■■der .aatcgfa-'gi *faa

mm*mr -=*■
^

BBauG von der Gendnigg— __

Lüneburg, den Z>. Z2. -^9Si/

9 aa-
/ v-:-g • faiÄ
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U2">^ ^ W ll1JL ll(Li({i (./(7V^, h,. "* -V , '/W , ./

ner Samtgeineinderat ist den in der Genchmigurg„Verfügung voa §>,*11»
,A2.: 3>Öf J - 2W1- (&/){<*-2/ ) auf geführten Auf lagen/Ka-Bgab en in »einer
Sitzung am J. hXri beigetreten. "
&ee Fl-äefreBBU't'Zaag'»p^«a—(j-g—jiad^fwag/'EggSactag^—bat—ewef-wegee-^ef-Attj-lragea/
Maßgaben vom bis offenelieg e*i ^gelegen.
Or-t und Dauer der off e&t-licfacn Aealegiing-flfurd^ an osteäÜÄ
belfeaas^eM^bt.

Helbeck, den V ^4*%
enau eflOK

amtgeoeindedireJctor)

Die Genehmigung des F13chenxuitzungsplanes (2. Änderung/Ergänzung) ist gemäß § 6>
Abs. 6 BBauG am - § |llf§, 1385“ Amtsblatt des Landkreises Lüneburg bekanntgemacht 
worden.
Der Flächennutzungsplan (2- XndeJ^tdcg/Ssg'lfiä^iEg;) ist damit* 0 / s”r ' ^geworden.

.ielbeck» den

am • ■ öSjwirksi
' b \

•CS.f
5^Samtgemeindedirektor)

Innerhalb eines Jahres nach Wirkssrryerden des Flächennutzungsplanes (2. Änderung/
-Sfgänauag-) ist die Verletzung von Verfahrens- oder FornrvorSchriften beim Zustandekommen 
des Flächennutzungsplanes (2 . Änderung /-Ergänzung} nicht geltend gemacht worden.

Helbeck, den

(Samtgesaeindedirektor)



Al I gemeines

Nachdem 1974 die Neugliederung der Gemeinden im Landkreis 
Lüneburg durch Gesetz geregelt worden war, stellte die Samt­

. gemeinde Ilmenau in den nachfolgenden Jahren einen Flächen­
nutzungsplan auf, dessen Genehmigung am 27. 5. 1982 erfolgte.

In den Jahren der Planaufstellung spielten die durch das 
Lar.desplanerische Rahmenprogramm bekanntgegebenen Bevölkerungs- 
zic1z ah 1en eine entscheidende Rolle. Die aus heutiger Sicht sehr 
begrenzt bemessenen Ziel zahlen führten zu äußerst knappen Dar­
stellungen von Bauflächen und zu lückenhafter Darstellung des 
Baubestandes.

Dadurch ist es bereits heute nach Genehmigung des Flächennutzungs­
planes nicht mehr möglich, in einzelnen Orten die Nachfrage nach * 1 2 3 
Baugelände zu befriedigen. Wo sich die Nachfrage nach Bauland und 
der Flanungswille der Samtgemeinde und die Bereitschaft der je­
weiligen Mitgliedsgemeinde zur Entwicklung der Bauleitplanung aus 
der Ausweisung von Bauflächen decken, erfolgt im Zuge der
2. Anjtfrung des Flächennutzungsplanes die Darstellung entsprechender 
Flächen. Es handelt sich im wesentlichen auch um die Abrundungen 
an Ortsrändern und Erweiterungen vorhandener Baugebiete.

11. Bezug zu höherrangig er Planung

Die grundsätzlichen Aussagen des Flächennutzungsplanes werden '
nicht berührt. Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises 
Lüneburg in der Fassung vom 26. 2. 1982 weist der Samtgemeinde 
Ilmenau folgende zentralörtliche Funktionen und die folgenden 
Entwicklungsaufgaben zu:

1. Nebenzentrum zum Nahbereich der Stadt Lüneburg
2. Wohnen .
3. Erholung •

* 4. Gewerbe
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III. Darstellung der 2. Änderung

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes hat folgende 
inhaltliche Darstellung.
Im Ortsteil Embsen der Gemeinde Embsen werden Bauflächen 

. für ca. 30 WE zur Abrundung des westlichen Ortsrandes an 
der Straße "Oerzer Weg" und "Zum Achterbruch" ausgewiesen. 
Die neuen Darstellungen sind im wesentlichen eine Lücken­
schi ießung, um auch in diesem Teil von Embsen ein abgerunde­
tes Ortsbild zu erlangen.

IV. Natur und Landschaft

Am Oerzer Weg handelt es sich um die Fortsetzung einer im , 
% Flächennutzungsplan begonnenen Bebauungsdarstellung.

' Die jetzt verbliebene Fläche kann wegen der Größe nach- • ;
haltig für landwirtschaftliche Zwecke nicht mehr be­

, trieben werden.

Im Bereich "Achterbruch" ist die dargestellte Wohnbau­
fläche umschlossen von einer bereits vorhandenen Bebauung. 
Der Entzug aus der landwirtschaftlichen Nutzung ist un­
problematisch. Zur Abgrenzung als Obergang in die 
freie Landschaft ist in der verbindlichen Bauleitplanung 
ein Pflanzstreifen vorzusehen.

V. Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgung

1. Trinkwasser, Stromversorgung Erdgas und Fernsprcch- 
einrichtungen

Die Versorgung der ausgewiesenen Bauflächen mit Trink­
wasser, elektrischer Energie, Erdgas und Fernsprech­
einrichtungen ist als problemlos anzusehen.
Detaillierte Aussagen hierzu werden in den verbindlichen 
Bauleitplänen gemacht. '

2. Hausmüll

Bei der Beseitigung des Hausmülls werden sich ebenfalls



keine Probleme ergeben. Auch hierzu erfolgen detaillierte 
Aussagen in den verbindlichen Bauleitplanverfahren.

3, oberflächenwasser

Die Gemeinde Embsen verfügt noch nicht über einen General - 
entwässerungsplan.
Gleichwohl ist die ordnungsgemäße Ableitung des Oberflächen­
wassers der Straßenflächen unproblematisch» da es die Höhcn- 
verhältnisse erlauben, für den an der Straße "Zum Achtcrbruch’ 
ausgewiesenen Teil einer Kanalisation herzustel1en und in den 
Oerzer Weg eine Einleitung vorzunehmen in den Bachlauf in der 
Dorfwiese.
Die Oberflächenentwässerung des am Oerzer Weg ausgewiesenen 
Teiles wird in den Bachlauf in der Dammwiese entwässert.

4. Abwasser

Die Straße "Zum Achterbruch’' und der "Oerzer Weg" sind 
bereits kanalisiert und an die zentrale Kanalisation 
angeschlossen. Die ausgewiesenen Wohnbauflächen erhalten 
ebenfalls Sammelkanalisation. -


